Schafe und Ziegen ab Jänner richtig melden -
ACHTUNG: neue Homepage

Nachdem in Österreich für Schweine haltende Betriebe die allgemeine Meldepflicht an das VIS bereits seit 1. April 2004 besteht, müssen gemäß Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverordnung (TKZVO) 2007 idgF ab 1. Jänner 2008 auch alle Verbringungen (=Zugänge und Abgänge lebender Tiere) sowie alle untersuchungspflichtigen Schlachtungen von Schafen und Ziegen an das VIS gemeldet werden. 

Aus diesem Grund wurden von der Bundesanstalt Statistik Österreich im November an alle registrierten Schaf- und Ziegenbetriebe einen Infofolder samt Ausfüllanleitung sowie der jeweiligen Betriebsgröße entsprechende Meldeformulare (VIS-Postkarten oder VIS-Block) verschickt. 

	Wer muss/kann melden
	Wer muss nicht melden

	Schaf- und Ziegenhaltende Betrieb
	Tierarztpraxen und –kliniken

	Viehhandels- und Schlachtbetriebe, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit Schafen und Ziegen zu tun haben (ATM – Autorisierte Meldestellen)
	Endverbrauch (=Schafe oder Ziege wird für den Eigenbedarf erworben und innerh. Von acht Stunden nach Übernahme geschlachtet)

	Sammelstellen, wenn Tiere im Rahmen einer Verbringung sowohl in ihren Besitz als auch in ihr Eigentum übergehen (ATM – Autorisierte Meldestellen)
	Transporteure

	Zuchtverbände ( z.B. bei Zuchttierausstellungen, wenn ATM – autorisierte Meldestellen)
	


	Was muss gemeldet werden
	Was muss nicht gemeldet werden

	Abgang lebender Tiere: bedeutet, dass lebende Tiere aus dem eigenen Betrieb in den Gegenbetrieb verbracht werden, z.B. bei Verkauf, bei Verbringung zu Prüfanstalten, Besamungsstationen oder Schlachtbetrieben. 
	Im Gegensatz dazu müssen Verendungen von Tieren und deren Transport zur Tierkörperverwertung 



	Abgang an den Endverbraucher zur sofortigen Schlachtung: ist als Meldeereignis zu wählen, wenn ein Schaf oder eine Ziege des eigenen Betriebes an eine Tierhalterin oder einen Tierhalter abgegeben und von dieser oder diesem innerhalb von acht Stunden für den Eigenbedarf geschlachtet wird. Wichtig ist, dass detaillierte Angaben zu Namen und Adresse des Endverbrauchers getätigt werden. 

Dieses Meldeereignis ist nur bei Schafen oder Ziegen zulässig! 
	Geburten

	Zugang lebender Tiere: bedeutet, dass lebende Tiere aus dem Gegenbetrieb in den eigenen Betrieb verbracht werden, z.B. durch Zukauf, durch Verbringung von Geburtsbetrieben, Prüfanstalten, Ausstellungen, Märkten, Besamungsstationen oder Sammelstellen. 
	

	Untersuchungspflichtige Schlachtung am eigenen Betrieb: bezeichnet Schlachtungen mit „Fleischbeschau“ von eigenen Tieren am eigenen Betrieb. Dafür ist eine entsprechende Zulassung des Betriebes („Veterinärkontrollnummer“) notwendig. 
	Nicht untersuchungspflichtige Schlachtungen (Schlachtungen für den Eigenbedarf des Tierhalters; früher “Hausschlachtungen“) müssen nur im Rahmen der VIS-Jahreserhebung summarisch für das vergangene Jahr angegeben werden! 

	Zugang und Schlachtung: Erfolgen ein Zugang lebender Tiere und deren untersuchungspflichtige Schlachtung am eigenen Betrieb innerhalb von 72 Stunden, ersetzt dieses Meldeereignis die getrennte Meldung von „Zugang lebender Tiere“ und „Untersuchungspflichtige Schlachtung am eigenen Betrieb“. 
	


Welche Inhalte müssen bei einer Meldung angegeben werden? 
Um eine Meldung zu einer Verbringung bzw. untersuchungspflichtigen Schlachtung innerhalb Österreichs vollständig an das VIS zu übermitteln, sind folgende Inhalte notwendig: 

· Tierart: Schaf, Ziege (oder Schwein). Bei Internetmeldung ist die Tierart, für die die Meldung erfolgen soll, auszuwählen, auf Meldeformularen ist sie bereits vorgedruckt. 

Es ist zu beachten, dass Rindermeldungen zwar periodisch in das VIS eingespielt werden, die Abwicklung allerdings unverändert über die Agrarmarkt Austria erfolgt. Bitte daher keine Rindermeldungen an das VIS übermitteln! 

· Datum: der Verbringung bzw. untersuchungspflichtigen Schlachtung; 

· Anzahl: der verbrachten bzw. geschlachteten Tiere; 

· Meldeereignis: Pro Meldezeile auf einem VIS-Meldeformular bzw. pro VIS-Postkarte darf nur ein Meldeereignis angegeben werden.

Folgende Inhalte sind zusätzlich bei jeder Verbringungsmeldung anzugeben, entfallen aber bei der Meldung einer untersuchungspflichtigen Schlachtung am eigenen Betrieb: 

· Gegenbetrieb: ist der jeweilige unmittelbare Herkunfts- bzw. Bestimmungsbetrieb der Tiere. Er muss anhand seiner Betriebsnummer angegeben werden. Die zusätzliche Angabe von Name, Postleitzahl und Hausnummer wird empfohlen bzw. ist bei nicht vorhandener Betriebsnummer sowie beim Meldeereignis „Abgang an den Endverbraucher zur sofortigen Schlachtung“ Pflicht. 

· Transporteur: Bei jeder Verbringung ist der Transporteur der Tiere anzuführen; bei Eigentransport durch Auswahl von entweder „Transport durch Meldebetrieb“ oder „Transport durch Gegenbetrieb“ und bei Transport durch einen Dritten anhand dessen Betriebsnummer. 

Wie und innerhalb welcher Frist müssen die Meldungen erfolgen!

· Internet: Es ist möglich, Meldungen direkt online in das VIS einzugeben. Hierfür sind persönliche Zugriffsdaten erforderlich, welche über die VIS-Homepage (Link „Benutzerregistrierung für die VIS-Webapplikation“) angefordert werden können und anschließend per Post zugestellt werden. Meldepflichtige Betriebe, die über ein eigenes EDV-System mit melderelevanten Daten verfügen, können ihre Meldungen gesammelt und über eine Schnittstelle an das VIS übermitteln (Upload). Nähere Informationen dazu befinden sich auf der VIS-Homepage (Link „Zur VIS-Webapplikation“). 

Spätestens am 7. Kalendertag nach Eintritt des Ereignisses

· Fax: Für Meldungen, die an das VIS gefaxt werden, dürfen nur eigens von der Statistik Österreich entworfene Originalformulare (VIS-Postkarten oder Meldeformulare aus dem VIS-Block) verwendet werden. Die Faxnummer lautet (01) 71128 – 7782 und ist auf allen Formularen aufgedruckt.  

Spätestens am 7. Kalendertag nach Eintritt des Ereignisses

· Post: Für Postmeldungen dürfen ebenfalls nur die Originalformulare verwendet werden (VIS-Postkarten oder Meldeformulare aus dem VIS-Block). Die Postanschrift lautet: Bundesanstalt Statistik Österreich, Direktion Raumwirtschaft, VIS-Meldung, Guglgasse 13, A-1110 Wien.

Spätestens am 4. Kalendertag nach Eintritt des Ereignisses
Für weitere Anfragen steht die Statistik Austria unter unten angeführter Hotline zur Verfügung:

Kontaktadresse: Bundesanstalt Statistik Österreich Veterinärinformationssystem (VIS) Guglgasse 13 1110 Wien 

VIS-Hotline: 01/71128-8100 (Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr) 

VIS-Postfach: vis@statistik.gv.at 

Neue Homepage

VIS-Homepage: https://portal.statistik.at

